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Wärmemarkt  

MW  Megawatt  

MWh  Megawattstunde  

MW p Megawatt Peak  

MWh/ha  Megawattstunde pro Hektar  

NWG Nichtwohngebäude  

OT Ortsteil  

PV Photovoltaik  

RED Renewable Energy Directive (RED) bzw. Erneuerbare-Energien-

Richtlinie 

s Sekunde 

t Tonne 

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

th. thermisch 

THG Treibhausgas 

Trm Trassenmeter (bezogen auf Wärmetrasse)  

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

WBD  Wärmebelegungsdichte  

WG Wohngebäude  

WGK Wärmegestehungskosten  

Wh  Wattstunde  

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-

setz) 

WP Wärmepumpe  

WPG Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der 

Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz)  

WWA  Wasserwirtschaftsamt  
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Endenergie : Die Energie, die nach Umwandlung und Übertragung der Primärenergie einem 

Verbraucher zur weiteren Verwendung zur Verfügung steht, z.B.  in Form von Heizöl, Erdgas, 

Pellets, Scheitholz, etc. 

Erneuerbare Energien : Energieformen, die im Vergleich zu fossilen Energieträgern wie Kohle, 

MǚŖƾƞΥƴŖŞǚΥMǚŖŹİǢάΥϊȎŞǚƁŀƞǮƩƇǢƧŀǭƇŹΥǢŏƁƩŞƞƞΥŞǚƩŞǶŞǚƩΥƴŖŞǚΥǗǚİƚǮƇǢŏƁΥǶƩŞǚǢŏƁƾǗŸƞƇŏƁΥȠǶǚΥėŞǚλ

ŸǼŹǶƩŹΥǢǮŞƁŞƩϋΥ[1] . 

Gebäudenetz: Ein Gebäudenetz versorgt mindestens zwei, aber bis zu 16 Gebäude oder bis 

zu 100 Wohneinheiten mit Wärme  (und/oder Kälte), vgl. § 3 Abs 1 Satz 9a GEG [2] . Bei mehr 

angeschlossenen Gebäuden oder Wohneinheiten handelt es sich um ein Wärmenetz.  

Heatmap: Eine kartographische Darstellung des Wärmebedarfs in der Kommune. Je wärmer 

die Farbgebung, desto höher ist der Wärmebedarf an dieser Stelle.  

Kilo - , Megawattstunde : Einheit der Arbeit oder Energie. V.a. in der Wärmeplanung be-

schreibt diese Größe die Wärmemenge, die verbraucht oder benötigt wird. Eine Kilowatt-

stunde [kWh] besteht aus 1.000  Wattstunden [Wh] und eine Megawattstunde [MWh] be-

steht aus 1.000  Kilowattstunden.  

Klimaneutralität : Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und Kohlenstoffaufnahme 

aus der Atmosphäre durch sogenannte Kohlenstoffsenken. Dabei müssen die Emissionen al-

ler Treibhausgase durch Kohlenstoffaufnahme ausgeglichen werden. [3]  

Kohlenstoffsenke : Ein System, das mehr Kohlenstoff aufnimmt, als es abgibt, z.B. Wälder 

[3] . 

Level of Detail : Beschreibt die Detailstufe, mit der die Darstellung von 3D -Gebäudemodellen 

und Geländemodellen erfolgt [4] . 

Niedertemperaturnetz : Wärmenetz mit Vorlauftemperaturen von max imal 70 °C. 

Nutzenergie : Die Energie, die nach Umwandlung der Endenergie direkt genutzt werden kann, 

z.B. Heizwärme, Licht, mechanische Energie, etc. 
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Primärenergie : Die Energie, die vor jeglicher Umwandlung und Übertragung in einem Ener-

gieträger natürlich vorkommt , z.B. Erdgas, Erdöl, Kohle. 

Quartier : Ein beplantes Teilgebiet mit zusammengefassten Straßenzügen . 

Schutzgüterabwägung : Ein Abwägungsprozess, bei dem verschiedene, aber miteinander 

kollidierende (Schutz-)güter gegeneinander abgewogen werden müssen und letztendlich ei-

nem Vorrang gewährt wird, beispielsweise der Bau einer Freiflächen-Photovoltaik -Anlage 

(nachhaltige Energieversorgung) und der Schutz eines Bodendenkmals (Denkmalschutz). 

Unvermeidbare Abwärme : Abwärme, die sowieso in Industrie - oder Stromerzeugungspro-

zessen oder im tertiären Sektor anfällt und ohne ein e Nutzung für ein Wärmenetz  ungenutzt 

in die Umgebung abgeführt würde, vgl. §  3 Abs. 1 Nr. 13 WPG [5] . 

Wärmebedarf: Die erforderliche Wärmemenge. Anders als der Wärmeverbrauch wird d iese 

Größe rechnerisch ermittelt , z.B. durch Hochrechnungen, und kann vom realen Wärmever-

brauch abweichen. 

Wärmeliniendichte : Das Verhältnis aus dem jährlichen Wärmeabsatz eines Leitungsab-

schnitts eines Wärmenetzes zur Länge des dazugehörenden Leitungsabschnitts [kWh/(m*a)].  

Wärmenetz : Ein Wärmenetz  versorgt mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinhei-

ten mit Wärme. Bei weniger  angeschlossenen Gebäuden oder Wohneinheiten handelt es sich 

um ein Gebäudenetz. 

Wärmeverbrauch : Die erforderliche Wärmemenge. Anders als der Wärmebedarf wird diese 

Größe messtechnisch ermittelt, z.B. mit Hilfe von Wärmemengenzählern, und stellt die tat-

sächlich benötigte  Wärmemenge dar.  
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1 Einleitung  

Bis zum Jahr 2045 soll die Wärmeversorgung in Deutschland klimaneutral erfolgen ν in Bay-

ern bereits bis zum Jahr 2040. Der Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im 

Wärmesektor lag im Jahr 202 4 bei 18,1 % [6] . Im Vergleich zum Stromsektor, bei dem sich 

der EE-Anteil auf 54,4 % [6]  belief , besteht in der Wärmeversorgung diesbezüglich großes 

Ausbaupotenzial.  

Ziel der bundesweiten kommunalen Wärmeplanung ist es daher, im Rahmen der Energie-

wende den Ausbau und Einsatz von Erneuerbaren Energien (Anmerkung: und/oder unver-

meidbarer Abwärme ν nachfolgend immer zusammengefasst İƞǢΥϊMǚƩŞǶŞǚōİǚŞΥMƩŞǚŹƇŞƩϋ (EE) 

bezeichnet) im Wärmesektor zu beschleunigen und zu erhöhen. Dazu ist am 01. Januar 2024 

das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten, welches alle Kommunen in Deutschland 

zur Erstellung eines sogenannten Wärmeplans verpflichtet.  

Dabei ist zu untersuchen, wie die Wärmeversorgung in einer Kommune unter den klimapoli-

tischen Zielsetzungen stattfinden kann. Die Transformation des Wärmesektors ist im Ver-

gleich zum Stromsektor komplexer, da für jede Region individuelle und bezahlbare Lös ungen 

zu erarbeiten sind. Wärmenetze können dabei eine Option sein, denn mit ihnen werden viele 

Gebäude gleichzeitig mit Wärme versorgt. Der Aufbau solcher Wärmenetze in Bestandsge-

bieten stellt allerdings einen hohen infrastrukturellen Aufwand dar. Im Wärm eplan wird des-

halb auch untersucht, ob und wo in einer Kommune die Wärmeversorgung mittels Wärme-

netze unter verschiedenen Kriterien sinnvoll sein kann. 

Die Gemeinde Ebelsbach hat bereits vor Inkrafttreten des WPG die Durchführung einer Wär-

meplanung als gefördertes Projekt im Rahmen der Kommunalrichtlinie beschlossen.  

Der hier vorliegende Wärmeplan wurde für die Gemeinde Ebelsbach gemeinsam mit der Ge-

meinde Ebelsbach in enger Zusammenarbeit mit relevanten lokalen und regionalen Akteuren 

sowie dem Institut für Energietechnik IfE GmbH im  Zeitraum von April 2024  bis Juni 2025 

erarbeitet. 
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1.1 Die Gemeinde Ebelsbach 

Die Gemeinde Ebelsbach liegt in Bayern im Osten des Landkreises Haßberge im Regierungs-

bezirk Unterfranken. Neben dem Kernort Ebelsbach zählen sechs weitere  amtliche Ortsteile 

zur Kommune [7] , welche im Rahmen der Wärmeplanung mitbetrachtet werden. Zum Stand 

30. September 2024  hatte die Gemeinde Ebelsbach 3.820  Einwohner [7] . 

In nachfolgender  Abbildung 1 sind die Verwaltungsgrenze n der Kommune Ebelsbach sowie 

die zugehörigen Ortsteile dargestellt.  

 

Abbildung 1: beplantes Gebiet der Kommune Ebelsbach mit allen  Ortsteilen  [8]  

Die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Ebelsbach erfolgte in 

enger Zusammenarbeit mit den drei anderen Kommunen Breitbrunn , Kirchlauter und Stett-

feld der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach.  
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1.2 Erwartungshaltung an den kommunale n Wärmepl an 

Die Wärmeplanung stellt die Grundlage für ein mögliches Zielszenario mit einer nachhaltige n 

Wärmeversorgung dar. Sie kann jedoch keine Garantie für die Realisierung geben und stellt 

keine rechtlich bindende Ausbauplanung dar. Für die Umsetzung müssen u.a. auch eine fi-

nanzielle und eine kommunale Planung erfolgen.  

Zusammenfassend leistet  die Wärmeplanung für die Gemeinde Ebelsbach Folgendes: 

¶ eine Strategie für die klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung,  

¶ die Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärmenetze, grüne Gasnetze und dezent-

rale Versorgungsgebiete  

¶ und die Priorisierung von Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen 

Wärmeversorgung  

Vor dem Hintergrund der verfügbaren Haushaltsmittel, der Kostenentwicklung, des An-

schlussinteresses möglicher Abnehmer, der Unklarheit bezüglich künftiger Fördermittel von 

Bund und Land, der Verfügbarkeit von Fachplanern/Fachfirmen und der Verkehrsbeeinträ ch-

tigung bzw. der Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen , kann die Wärme-

planung folgende Punkte nicht leisten:  

¶ Ausbaugarantien für alle dargestellten Wärmenetzgebiete  

¶ Anschluss- und Termingarantien an ein Wärmenetz  

¶ Beschluss und Durchführung aller vorgeschlagenen Maßnahmen  

¶ Garantie für die grob geschätzten Kosten der Wärmeversorgung  
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

In diesem Kapitel werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Die 

Aufstellung  gibt  lediglich  einen Überblick, ersetzt keine individuelle juristische Beratung und 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In den folgenden beiden Abschnitten  2.1 und 2.2 

wird auf das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einge-

gangen, welche die gesetzliche Grundlage der Wärmeplanung darstellen.  

2.1 Wärmeplanungsgesetz (WPG)  

Das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze  (kurz Wärme-

planungsgesetz  oder WPG) ist am 01. Januar 2024 in Kraft getreten . Damit haben zunächst 

alle Bundesländer auf ihrem Hoheitsgebiet sicherzustellen, dass in ihren Kommunen Wär-

mepläne fristgerecht erstellt werden  [5] . Für Ebelsbach bedeutet dies mit gut  3.800 Einwoh-

nern, dass der Wärmeplan bis spätestens 30.  Juni 2028 erstellt sein muss.  

In Bayern sind die jeweiligen Kommunen die planungsverantwortlichen Stellen und daher für 

die Erstellung der Wärmepläne  verantwortlich . Die Verordnung zur Ausführung energiewirt-

schaftlicher Vorschriften (kurz AVEn) enthält die für die bayrischen Kommunen relevanten 

gesetzlichen Regelungen (vgl. Ab schnitt  2.3). 

Beim Wärmeplan für die Gemeinde Ebelsbach handelt es sich um eine nach der Kommunal-

richtlinie  (kurz KRL) geförderte Wärmeplanung , vgl. Abschnitt 3.1. Der Beschluss zur Durch-

führung einer Wärmeplanung für Ebelsbach wurde bereits im Jahr 202 3 gefasst. Dies führt 

dazu, dass § 5 WPG greift und der hier dargelegte Wärmeplan als sog enannter bestehender 

Wärmeplan gilt.  Die Pflicht zur Durchführung der Wärmeplanung nach Maßgabe des WPG 

ist daher nicht gegeben. Der Wärmeplan für die Gemeinde Ebelsbach enthält aber alle erfor-

derlichen Inhalte, die für einen bestehenden Wärmeplan nach §  5 Abs. 2 WPG gelten. 
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In Abbildung 2 ist der Ablauf einer Wärmeplanung gemäß §  13 WPG dargestellt.  

 

Abbildung 2: Ablauf einer Wärmeplanung nach §  13 WPG 

Wärmeplanungen gemäß WPG starten mit dem Beschluss oder der Entscheidung der pla-

nungsverantwortlichen Stelle zur Durchführung. Anschließend folgt mit §  14 WPG die Eig-

nungsprüfung , nach welcher  einzelne Gebiete und Ortsteile bereits für die leitungsgebun-

dene Versorgung mit Wärme ausgeschlossen werden können. Danach werden mit den §§ 15 

und 16 WPG die Bestandsanalyse und die Potenzialanalyse durchgeführt.  Im weiteren Ver-

lauf erfolgt  zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle die Entwicklung und Be-

schreibung eines Zielszenarios nach § 17 WPG, sowie die Einteilung des beplanten Gebiets 

in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 WPG und die Darstellung der Wär-

meversorgungsarten für das Zieljahr nach §  19 WPG. Zuletzt wird die Umsetzungsstrategie 

mit konkreten Maßnahmen nach § 20 WPG entwickelt.  
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2.2 Gebäudeenergiegesetz (GEG)  

Am 01. Januar 2024 ist das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 

Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (kurz Gebäudeenergiegesetz oder 

GEG) zusammen mit dem Wärmeplanungsgesetz in Kraft getreten. Beide Gesetze sind eng 

miteinander verzahnt . 

Grundsätzlich gilt, dass eine fossil betriebene Heizung repariert werden darf, wenn sie kaputt 

geht. Ist diese aber irreparabel kaputt oder älter als 30 Jahre1, muss sie ausgetauscht werden. 

Dabei gelten gewisse Austauschfristen und Bedingungen2. So gibt § 71 Abs. 1 GEG vor, dass 

seit dem 01. Januar 2024 grundsätzlich  jede neu eingebaute Heizung (sowohl  im Neubau als 

auch in Bestandsgebäuden und sowohl in  Wohn gebäuden als auch in Nichtwohngebäude n) 

mindestens 65  % EE oder unvermeidbare Abwärme  nutzen muss [2] . Eigentümer können den 

Anteil an EE nachweisen, indem sie entweder eine individuelle Lösung umsetzen  oder eine 

gesetzlich vorgesehene, pauschale Erfüllungsoption frei wählen , u.a. den Anschluss an ein 

Wärmenetz.  

Damit Eigentümer von Bestandsgebäuden oder Neubauten, die sich nicht in Neubaugebieten 

befinden und der Schließung von Baulücken dienen, allerdings die Inhalte der Wärmepläne 

in ihrer Entscheidung über eine geeignete Heizungstechnologie mit berücksichtigen könne n, 

gelten für die o.g. 65  %-EE-Regelung spätere Fristen. Dabei handelt es sich um die Erstel-

lungsfristen der Kommunalen Wärmeplanungen, vgl. Abschnitt 2.1. Für Ebelsbach bedeutet 

dies somit, dass bis zum 30. Juni 2028 Heizungsanlagen ausgetauscht oder in Betrieb ge-

nommen werden dürfen, die nicht die o ben genannte 65 %-EE-Vorgabe erfüllen.   

 

1 Gilt für Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, ab dem 01.  Januar 1991 

eingebaut oder aufgestellt worden sind und weder Niedertemperatur -Heizkessel noch Brennwertkessel sind, eine 

Nennleistung von 4  - 400  kW haben und keine Wärmepumpen - oder eine Solarthermie-Hybridheizung sind , vgl. 

§ 72 GEG [2] . 

2 Übergangsfristen, auch in Härtefällen, regelt das GEG.  
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Beim Einsatz fossil betriebener Anlagen ist aber sicherzustellen, dass die erzeugte Wärme  

zukünftig  folgende Anteile an EE aufweis t, vgl. § 71 GEG [2] : 

¶ ab 2029 mindestens 15  % 

¶ ab 2035 mindestens 30  % 

¶ ab 2040 mindestens 60  % 

¶ ab 2045 zu 100  % 

Unabhängig davon dürfen bestehende und funktionierende Heizungen  grundsätzlich zu-

nächst weiter betrieben werden. Spätestens zum 31.  Dezember 2044 müssen fossil betrie-

bene Heizungsanlagen aber außer Betrieb genommen werden.  

Letztendlich informiert die  kommunale Wärmeplanung (kWP) Bürger sowie Unternehmen 

über bestehende und zukünftige Optionen zur Wärmeversorgung vor Ort. Dabei unterstützt 

sie die Gebäudeeigentümer bei ihrer individuellen Entscheidung hinsichtlich ihrer zu wählen-

den Heizungsanlage. 

2.3 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn)  

Die Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften  (kurz AVEn) konkreti-

siert neben dem GEG auch die Umsetzung des WPG auf Landesebene. Sie beinhaltet u.a. 

Informationen zu Zuständigkeiten und Anzeige des Wärmeplans [9] . Die erweiterte AVEn, 

die auch die Regelungen zum WPG enthält, trat am 02.01.2025 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt 

war die Erstellung des Wärmeplans für die Gemeinde Ebelsbach bereits weit fortgeschritten . 

Das Inkrafttreten der AVEn hat keinerlei Auswirkungen auf die Inhalte dieses Wärmeplans.  
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3 Förderkulisse  

In diesem Kapitel werden verschiedene Förderprogramme vorgestellt. Zum einen solche, die 

für strategische Maßnahmen wie z.B. die Erstellung von Kommunalen Wärmeplanungen oder 

Machbarkeitsstudien in Anspruch genommen werden können. Zum anderen solche, die für 

investive Maßnahmen, z.B. die Errichtung von Wärmenetzen , zur Verfügung stehen. Hinter-

grund dazu ist, dass die kWP zum Ergebnis haben kann, dass in Eignungsgebieten der (Aus-

)Bau und Betrieb von Wärmenetzen sinnvoll sein könnte. In diesem Fall ist es ra tsam, die 

tatsächliche Machbarkeit weiter zu untersuchen. Die folgenden Förderprogramme können 

dabei fachlich und finanziell unterstützen. Die Auflistung gibt einen Überblick , ersetzt keine 

individuelle Beratung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Grundsätzlich wird empfohlen, die entsprechenden Fördermittel unmittelbar vor der ge-

wünschten Umsetzung eines Projekts auf Aktualität und Gültigkeit zu überprüfen, da sich die 

Förderbedingungen ändern können. 

3.1 Kommunalrichtlinie (KRL)  

Bis Ende 2023 wurde die Erstellung kommunaler Wärmepläne durch fachkundige externe 

Dienstleister im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommu-

nalen Umfeld  (auch bekannt als Kommunalrichtlinie  (kurz KRL)) gefördert 3. Förderfähige 

Maßnahmen waren dabei der Aufwand für die Planerstellung , für die Organisation und 

Durchführung von Akteursbeteiligung sowie für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.  Nach 

der KRL geförderte Wärmepläne haben dabei folgende Arbeitspakete zu behandeln [10] : 

¶ Bestandsanalyse sowie Energie- und Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) inklusive 

räumlicher Darstellung  

¶ Potenzialanalyse zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und lokalen Potenzi-

alen erneuerbarer Energien 

 

3 Die Antragstellung war bis 31. Dezember 2023  möglich . 
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¶ Zielszenarien und Entwicklungspfade, mindestens unter Berücksichtigung der je-

weils aktuell gültigen THG -Minderungsziele der Bundesregierung  

¶ Strategie und Maßnahmenkatalog zur Umsetzung und Erreichung der Energie- und 

THG-Einsparung, inkl. Identifikation von zwei bis drei Fokusgebieten  

¶ Beteiligung sämtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller weiteren rele-

vanten Akteure , z.B. Energieversorger (Wärme, Gas, Strom) 

¶ Verstetigungsstrategie , inkl. Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten/Zu-

ständigkeiten  

¶ Controlling -Konzept für Top-down - und Bottom -up-Verfolgung der Zielerreichung , 

inkl. Indikatoren und Rahmenbedingungen für Datenerfassung und -auswertung  

¶ Kommunikationsstrategie für die konsens - und unterstützungsorientierte Zusam-

menarbeit mit allen Zielgruppen  

Der Bewilligungszeitraum für im Rahmen der KRL geförderte Projekte beträgt in der Regel 

zwölf Monate. Gesetzlich verpflichtend durchzuführende Maßnahmen sind von der Förde-

rung ausgeschlossen. Mit Inkrafttreten des WPG zum 01.  Januar 2024 entstand eine solche 

gesetzliche Verpflichtung, weshalb die Förderung von Wärmeplänen im Rahmen der KRL 

zum Ende des Jahres 2023 auslief. 

Bei der kommunalen Wärmeplanung  für die Gemeinde Ebelsbach handelt es sich um eine 

nach der KRL durchgeführte Wärmeplanung, weshalb ihre Struktur den Vorgaben der KRL 

entspricht . Gleichzeitig wird  Augenmerk daraufgelegt , bereits weitestgehend  die gesetzli-

chen Anforderungen aus dem WPG zu erfüllen . 

3.2 Bundesförderung für effiziente Wärmenetz e (BEW)  

Im September 2022 wurde vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  (BAFA) mit 

der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  (BEW) das bisher umfangreichste Förder-

programm für leitungsgebundene Wärmeversorgung eingeführt  [11] . Ziel ist es, durch Inves-

titionsanreize in die Einbindung von EE und Abwärme in Wärmenetze Treibhausgasemissio-

nen zu mindern und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele im Bereich der Energie- und 

Wärmeversorgung zu leisten. Die Förderung soll die  Wirtschaftlichkeit und preisliche Wett-
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bewerbsfähigkeit von Wärmenetzen  auf Basis von EE und Abwärme gegenüber fossil betrie-

benen Wärmenetzen erhöhen. Das Förderprogramm zielt darauf ab, im Jahr 2030  die jährli-

chen Treibhausgasemissionen um etwa 4 Millionen Tonnen zu reduzieren, indem bis dahin 

jährlich bis zu 681 MW an Wärmeerzeuger leistung  auf Basis von EE und Abwärme subven-

tioniert werden  [11] . Dabei ist nicht nur eine investive Förderung von Wärmenetzen, sondern 

auch die Förderung von strategischen Maßnahmen, wie z.B. die Erstellung von Machbarkeits-

studien oder Transformations plänen, möglich. 

Aus Sicht der Wärmeplanung ist dieses Förderprogramm deshalb interessant, da es inhaltlich 

an die Ergebnisse der Wärmeplanung anknüpft . Für den Fall, dass in einem Wärmeplan Wär-

menetzeignungsgebiete identifiziert werden, bietet die BEW vier große, z.T. nochmals unter-

teilte Module an, die größtenteils aufeinander aufbauen. Von der Erstellung einer Machbar-

keitsstudie bzw. eines Transformationsplan4 über die systemische Förderung investiver Maß-

nahmen bis zur Betriebskostenförderung steht für Wärmenetze ein umfassendes Förderpro-

gramm zur Verfügung, das Planung, Bau und Betrieb eines Wärmenetzes umfasst.  

3.3 Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)  

Das Förderprogramm Bundesförderung für effiziente Gebäude  (kurz BEG) ersetzt das CO2-

Gebäudesanierungsprogramm  (Energieeffizient Bauen und Sanieren, kurz EBS-Programm), 

das Programm zur Heizungsoptimierung  (kurz HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz  

(kurz APEE) und das Marktanreizprogramm zur Nutzung Erneuerbarer Energien am Wärme-

markt (kurz MAP) und ist auf die drei Bereiche Wohngebäude (WG), Nichtwohngebäude 

(NWG) und Einzelmaßnahmen (EM) aufgeteilt  [12] . Diese Unterteilung ist in Abbildung 3 

dargestellt.  Das Förderprogramm ist zum 01.  Januar 2024 in der neuesten Fassung in Kraft 

getreten . 

 

4 Machbarkeitsstudien bei neu zu errichtenden Wärmenetzen, Transformationspläne für bestehende Wärmenetze.  
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Abbildung 3: Überblick Bundesförderung für effiziente Gebäude [13]  

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude: Wohngebäude  (kurz BEG WG) und 

der Bundesförderung für effiziente Gebäude: Nichtwohngebäude  (kurz BEG NWG) ist eine 

systemische Förderung der Gebäudesanierung möglich. Somit lassen sich Wärmeerzeuger 

oder auch der Anschluss an ein Wärmenetz indirekt im Rahmen einer Sanierung fördern , so-

fern das gesamte zu betrachtende Gebäude gewisse Anforderungen hinsichtlich seines Pri-

märenergiebedarfs erfüllt und ein en Effizienzhausstandard erreicht. 

Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude : Einzelmaßnahmen (kurz BEG EM) werden 

Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik) sowie die Errichtung von Gebäudenetzen 5 

bzw. der Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz direkt  als Einzelmaßnahme gefördert. 

Bei der Errichtung eines Gebäudenetzes ist das Netz selbst sowie sämtliche seiner Kompo-

nenten und notwendige Umfeldmaßnahmen förderfähig.  Die Förderhöhe für die Errichtung 

eines Gebäudenetzes beträgt 30 %, wenn das Gebäudenetz einen Anteil von mindestens 

 

5 Ein Gebäudenetz versorgt bis zu 16 Gebäude oder bis zu 100 Wohneinheiten mit Wärme. Bei mehr angeschlos-

senen Gebäuden oder Wohneinheiten handelt es sich um ein Wärmenetz.  
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65 % EE in der Wärmeerzeugung erreicht. Der Anschluss an ein Wärme - oder Gebäudenetz 

wird ebenso mit 30 % gefördert. Eine Erhöhung der Förderquote ist möglich, wenn Klimage-

schwindigkeitsbonus und/oder Einkommensbonus in Anspruch genommen werden dürfen.  

Für den Einbau von förderfähigen , dezentralen Wärmeerzeugern gelten die gleichen Förder-

quoten. 

3.4 Kraft -Wärme -Kopplungsgesetz ( KWKG) 

Über das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft -Wärme -

Kopplung (kurz Kraft-Wärme -Kopplungsgesetz  oder KWKG) können Wärmenetze und ge-

wisse Umfeldmaßnahmen ebenfalls gefördert werden. Die Förderhöhe beträgt dabei bis zu 

40 % der förderfähigen Kosten , vgl. § 19 KWKG [14] . Damit ein Wärmenetz über das KWKG 

gefördert werden kann, muss die Wärme zu verschiedenen Mindestanteilen aus EE, Ab-

wärme oder KWK -Anlagen erzeugt werden, mindestens jedoch zu 50 %, vgl. 

§ 18 Abs. 1 Satz 2 KWKG [14] . Im Gegensatz zu anderen Förderprogrammen ist bei einer 

Förderung nach KWKG die Maßnahme erst durchzuführen und im Nachhinein die Förderung 

zu beantragen, vgl. § 20 KWKG [14] . 

3.5 BioWärme Bayern  

Das bayerische Förderprogramm BioWärme Bayern  dient zur Förderung von Biomasseheiz-

werken in Kombination mit Wärmenetzen. Auch Solarthermieanlagen  sowie Ab- und Um-

weltwärmequellen  können mit eingebunden und gefördert werden. Die Förderhöhe ist dabei 

von der Anlagenkonstellation  und der Art des Antragstellers abhängig. Generell werden 

30 % der zuwendungsfähigen Kosten  gefördert . Eine Erhöhung dieser um bis zu 25 Prozent-

punkte ist je nach Anlagenkonstellation zusätzlich möglich. Es gilt allerdings eine Förder-

obergrenze für Energieerzeuger von maximal 350.000  ϯΫΥDie Förderobergrenze für zugehö-

rige Wärmenetze liegt bei 100.000  ϯΫ [15]  
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4 Eignungsprüfung  

Bei der Wärmeplanung für  Ebelsbach handelt es sich um eine nach der KRL geförderte Wär-

meplanung. Die KRL erfordert keine Eignungsprüfung, wie sie in  § 14 WPG beschrieben ist. 

Die Eignungsprüfung wurde in Abstimmung mit der Kommune Ebelsbach trotzdem durchge-

führt, um möglichst alle Inhalte des WPG abzudecken.  Abbildung 4 zeigt die schematische 

Vorgehensweise bei einer Eignungsprüfung nach § 14 WPG. 

 

Abbildung 4: Schema zur Vorgehensweise bei der Eignungsprüfung nach § 14 WPG 

Für die Eignungsprüfung wurde um jeden Ortsteil mit mindestens fünf Hausnummern ein 

vorläufiges Quartier gezogen und die Eignungsprüfung somit ortsteilscharf durchgeführt. Ge-

mäß § 14 Abs. 7 WPG wurde die Eignungsprüfung ohne die Erhebung von Daten durchge-

führt. Sie beruht daher lediglich auf der Information, dass es i m Hauptort Ebelsbach ein Erd-

gasnetz gibt und auf den Daten des berechneten Wärmekatasters, womit die Wärmebele-

gungsdichten eingeschätzt werden konnten. Aus diesen Informationen lässt sich eine erste 

Einschätzung ableiten, ob für ein Quartier grundsätzlich eine Wärme - oder Wasserstoffnetz-

eignung vorliegt oder ob eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden kann.  

Die grafische Darstellung der Quartierseinordnung ist in Abbildung 5 zu sehen. Hieraus wird 

ersichtlich, dass für keinen Ortsteils eine verkürzte Wärmeplanung gemäß §  14 Abs. 4 WPG 

durchgeführt werden kann. In Abstimmung mit der Kommune Ebelsbach wurde die Wärme-

planung daher für alle späteren Quartiere regulär durchgeführt, da es sich um ein nach der 

KRL gefördertes Projekt handelt.  
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Abbildung 5: Eignungsprüfung für die Gemeinde Ebelsbach [8]  

In Tabelle 1 sind alle Ergebnisse der Eignungsprüfung für die vorläufigen Quartiere der Ge-

meinde Ebelsbach zusammengefasst. 

Tabelle 1: Ergebnisse der Eignungsprüfung für die Gemeinde Ebelsbach 

Quartiers -  

nummer  
Quartiersbezeichnung  

Wärmenetzeignung  

gem. § 14 Abs. 2 

WPG 

Wasserstoffnetz-

eignung gem. §  14 

Abs. 3 WPG  

Art der Wärmeplanung  

gem. § 14 Abs. 4 WPG 

bzw. §  14 Abs. 6 WPG  

1 Ebelsbach/Gleisenau zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  
erforderlich  

2 Rudendorf zu prüfen nein reguläre kWP  
erforderlich  

3 Schönbach zu prüfen nein reguläre kWP  
erforderlich  

4 Schönbrunn zu prüfen nein reguläre kWP  
erforderlich  

5 Steinbach zu prüfen nein reguläre kWP  
erforderlich  

 

Die obige Nummerierung der Quartiere ist dabei vorläufig und hat nichts mit der späteren 

Nummerierung der Quartiere im Abschnitt 5.5 zu tun. 
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5 Bestandsanalyse  

Im Rahmen der Bestandsanalyse wird untersucht, wie die Wärmeversorgung in der Ge-

meinde Ebelsbach aktuell erfolgt. Dazu werden der Gebäudebestand und die vorhandene 

Infrastruktur analysiert. Eine Befragung der Gebäudeeigentümer zum Thema Wärmever-

brauch und -erzeugung, energetischer Zustand des Gebäudes und Anschlussinteresse an po-

tenzielle Wärmenetze ergänzt dabei auf Basis statistischer Kennwerte berechnete  Daten. Zu-

sätzlich werden Schutzgebiete und Denkmäler aufgezeigt, die u.U. den Bau und Betrieb von 

Wär menetzen erschweren können. 

5.1 Allgemeine Vorgehensweise  

Für die Bestandsanalyse wurde zu Beginn des Projekts ein sogenannter ϊŖƇŹƇǮİƞŞǚΥĩȏƇƞƞƇƩŹϋΥ

der Kommune in einem Geoinformationssystem (GIS) erstellt (vgl.  Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: digitaler Zwilling der Gemeinde Ebelsbach im GIS [8]  

Basis hierfür bilden u.a. Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 

(ALKIS®) mit Informationen zur Geometrie aller Gebäude (LoD2 ν Level of Detail 2).  

Durch zusätzliche, kommerziell erworbene Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH) 

stehen weiter e Informationen zum Typ aller Gebäude (Wohn -/Nichtwohngebäude) zur Ver-

fügung. Darüber hinaus beinhaltet der Datensatz auch die Nutzungsart von Nichtwohnge-

ōŀǶŖŞƩΥσŹŞȏŞǚōƞƇŏƁŞΥ´ǶǮȠǶƩŹάΥíŏƁǶƞŞάΥgİǚİŹŞάΥίτΥǶƩŖΥŖƇŞΥ;İǶİƞǮŞǚǢƚƞİǢǢŞƩΥȎƴƩΥĘƴƁƩŹŞλ

bäuden. 
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Mit diesen Daten lässt sich unter Zuhilfenahme spezifischer Endenergieverbrauchskennwerte 

jedem Gebäude ein individueller Endenergieverbrauch für Wärme zuordnen und so ein ge-

bäudescharfes Wärmekataster erstellen.  

nƇƩǢƇŏƁǮƞƇŏƁΥǗƴǮŞƩȠƇŞƞƞŞǚΥĘŀǚƧŞƩŞǮȠŞƇŹƩǶƩŹΥǢǗƇŞƞǮΥŖŞǚΥĘŀǚƧŞȎŞǚōǚİǶŏƁΥσϊMǚȠŞǶŹŞǚƩǶǮȠλ

ȏŀǚƧŞϋτΥŞƇƩŞΥƧİǭŹŞōŞƩŖŞΥåƴƞƞŞΫΥDİȠǶΥƞŀǢǢǮΥǢƇŏƁΥǶƩǮŞǚΥ;ŞǚǼŏƚǢƇŏƁǮƇŹǶƩŹΥŞƇƩŞǢΥİƩƩİƁƧŞōİλ

sierten Wirkungsgrads von Wärmeerzeugern ein zweites Wärmekataster für eine Analyse 

erstellen. Ohne vorliegende Daten der tatsächlichen Anlagen wird  dieser Wirkungsgrad mit  

85 % angenommen. 

Mithilfe einer umfas senden Datenerhebung bei allen relevanten Akteuren lässt sich das be-

rechnete Modell des Wärmekatasters sukzessive den realen Verhältnissen angleichen und 

mit zusätzlichen Informationen erweitern  und präzisieren. Gleichzeitig diente dies als Teil der 

Akteurs - und Öffentlichkeitsbeteiligung. Dabei wurden folgende Akteure um ihre Unterstüt-

zung gebeten: 

¶ Gemeinde mit Daten zu den kommunalen Liegenschaften (KLS) 

¶ Unternehmen (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie - GHDI) 

¶ Private Haushalte (PH) 

¶ Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

¶ Landesamt für Statistik (LfStat)  

Das LfStat als zentrale Anlaufstelle unterstützte mit datenschutzkonformen Kehrbuchdaten. 

Gleiches gilt für den Energieversorger Bayernwerk Netz GmbH als Strom - und Gasnetzbe-

treiber  und den Energieversorger Gasversorgung Unterfranken GmbH als Gasnetzeigentü-

mer. 

Die Kommune lieferte  Informationen zu ihren Gebäuden und deren Energieverbräuchen für 

Wärme . 
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5.2 Wärmeliniendichte und Wärmebelegungsdichte  

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien für die Wärmenetzeignung eines Straßen-

zugs bzw. eines gesamten Quartiers wird die sog enannte Wärmeliniendichte definiert. Sie ist 

auch unter dem Begriff Wärmebelegungsdichte (WBD) bekannt . Die Begriffe werden in die-

sem Bericht synonym füreinander verwendet.  

Diese Größe gibt an, welche Wärmemenge pro Trassenmeter eines Wärmenetz es abgesetzt 

werden kann. Grundlage hierfür sind die in 5.5 definierten Quartiere, die die Kommune in 

kleinere Quartiere teilen, um ein differenzierteres Bild des beplanten Gebiets zu erhalten. Für 

die in einem Quartier vorhanden Straßenzüge wird jeweils die Wärmebelegungsdichte er-

mittelt, wobei ein Zuschlag von jeweils 15  m pro Hausanschlussleitung mit inbegriffen ist.  

Die Wärmeliniendichte setzt den gesamten Wärme verbrauch eines Straßenzuges in Relation 

zur Summe aus Länge der Straße und der Hausanschlussleitungen. Je höher die Wärmelini-

endichte in einem Quartier ist, desto wirtschaftlicher lässt sich ein Wärmenetz grundsätzlich 

darstellen. Allerdings haben auch eine Vielza hl anderer Faktoren Einfluss auf dessen Wirt-

schaftlichkeit.  

Die einzelnen Wärmeliniendichteklassen in der Einheit kWh/(Trm*a) sind in Tabelle 2 be-

schrieben: 

Tabelle 2: farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Wärmeliniendichte klassen 

Farbe Klassen [kWh/(Trm*a)]  
 0 - 500  
 501 - 750  
 751 - 1.000  
 1.001 - 1.500  
 1.501 - 2.000  
 2.001 - 3.000  
 > 3.000  

 

Die Grenzwerte für die Ausweisung eines Gebietes werden zusammen mit der Kommune ge-

troffen und sind die Grundlage für die weitere Bearbeitung. Je nach Energieangebot können 

regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune getroffen werden (z.B.  bei 

unvermeidbarer Abwärme ein niedrigerer Wert). Aufgrund der Berücksichtigung von 15 m 
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Leitungslänge je Hausanschluss werden die Grenzwerte zur Einordnung entgegen dem Leit-

faden Wärmeplanung  des BMWK und BMWSB  oft niedriger angesetzt : durch die erhöhte 

Trassenlange reduziert sich der Quotient zur Einordnung in die eingeteilten Klassen, weshalb 

der Grenzwert zur Bewertung entsprechend angepasst werden muss. Somit ergibt sich für 

die mögliche Wärmenetz eignung unter Berücksichtigung der Hausanschlussleitungen ein 

Grenzwert von etwa 750  kWh/ (Trm*a), abweichend von dem des Leitfadens, welcher 

1.500 kWh/ (Trm*a) [16]  als Grenzwert heranzieht. 

Die Einteilung der Quartiere der Gemeinde Ebelsbach in die verschiedenen Wärmeliniendich-

teklassen ist in Kapitel 5.14.5 zu finden. 

5.3 Schutzgebiete  und Denkmäler  

Die örtlichen Schutzgebiete und Denkmäler sind für die Bestands- und Potenzialanalyse von 

großer Bedeutung. Im Rahmen der Wärmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise 

die Ausgestaltung der Wärmewendestrategie. Schutzgebiete und Denkmäler sind in jeder 

Kommune individuell vorhanden, weshalb sich jede Wärmeplanung  individuell damit  befas-

sen muss. Hinsichtlich der Wärmenetzeignung können  Lösungsansätze durch Schutzgebiete 

und Denkmäler  erschwert oder verhindert  werden . Zugleich zeigen Schutzgebiete die Gren-

zen der umweltverträglichen Nutzung der regional vorkommenden Ressourcen auf.  

Auf der anderen Seite ist  im Rahmen einer Schutzgüterabwägung zu beachten, dass zum 

einen EE nach § 2 Satz 1 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (kurz Erneuer-

bare-Energien-Gesetz oder EEG) bzw. nach Art.  2 Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzge-

setz (kurz BayKlimaG) und zum anderen Anlagen zur Erzeugung oder zum Transport von 

Wärme nach § 1 Abs. 3 GEG im überragenden öffentlichen Interesse liegen [2]  [17]  [18] . 
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Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die Schutzgebiete im Gemeindegebiet von Ebelsbach. 

Tabelle 3: Übersicht der Schutzgebiete in der Gemeinde Ebelsbach 

Art des Schutzgebiets   vorhanden   nicht vorhanden   

Trinkwasserschutzgebiete  x  

Biosphärenreservate  x 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete) x  

Landschaftsschutzgebiete x  

Nationalparke   x 

Naturparke x  

Biotope x  

Vogelschutzgebiete  x  

Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete   x 

Bodendenkmäler x  

Baudenkmäler x  

Heilquellenschutzgebiete   x 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete  x  

5.3.1 Trinkwasserschutzgebiete  

Trinkwasser ist ein wichtiges Schutzgut, weshalb Trinkwasserschutzgebiete in der Wärme-

planung besonderer Beachtung bedürfen. Neben der grundsätzlich ausgeschlossenen Nut-

zung von geothermischen Potenzialen ist auch die Nutzung anderer erneuerbarer Energie-

quellen innerhalb der Trinkwasserschutzgebiete je nach Schutzzone erschwert.  

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. σDėgĘτΥŹƇōǮΥİƩάΥŖİǢǢΥŖƇŞΥϊgŞŸŀƁǚλ

dungsanalyse und Risikoabschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommen [kann], dass die mit einem Vorhaben ver-

bundenen Risiken aufgrund der örtlichen Begebenheit en, der besonderen Ausführung oder 

des besonderen Betriebsreglements sicher beherrscht werden können und somit eine Befrei-

ǶƩŹΥȎƴƩΥėŞǚōƴǮŞƩΥƇƧΥgǚǶƩŖǢİǮȠΥƧƾŹƞƇŏƁΥƇǢǮΫϋ [19]  

Wie in  Abbildung 7 ersichtlich, gibt es auf dem kommunalen Gebiet der Gemeinde Ebelsbach 

drei Trinkwasserschutzgebiete [20] . 
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Abbildung 7: Trinkwasserschutzgebiete in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  

Nach einer kommunalen Wärmeplanung sollte im Falle einer Umsetzung von Wärmenetz -

projekten deshalb eingehend geprüft werden, ob Schutzgebiete, insbesondere bei nicht aus-

reichend sichergestellter Energieversorgung im Gemeindegebiet, durch Berücksichtigung be-

stimmter Vorgaben dennoch energietechnisch erschlossen werden können.  

5.3.2 Biosphärenreservate  

Biosphärenreservate werden in einem ganzheitlichen Ansatz bewirtschaftet. Sie dienen ei-

nerseits dem langfristigen Naturschutz. Andererseits stehen Bildung, Forschung und die Ent-

wicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte im Fokus. In der sogenannten Kernzone si nd 

menschliche Nutzungen in der Regel ausgeschlossen, in den weit größeren Pflegezonen und 

den Entwicklungszonen jedoch nicht. Naturnahe Landnutzung und ressourcenschonende Be-

wirtschaftung sind in diesen niedrigeren Schutzzonen möglich.  [21]  

In Bayern existieren zwei UNESCO-Biosphärenreservate. Zum einen das gänzlich in Bayern 

liegende Biosphärenreservat Berchtesgadener Land sowie das jeweils zu Teilen in Bayern, 

Hessen und Thüringen verortete Biosphärenreservat Rhön.  Die energietechnische Erschlie-

ßung in Form von Bioenergie-, Geothermie- oder Windenergienutzung ist in den Kernzonen 

ausgeschlossen. In den Pflege- und Entwicklungszonen ist nach Einzelfall zu entscheiden.  
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Im kommunalen Gebiet der Gemeinde Ebelsbach gibt es keine Biosphärenreservate [21] . 

5.3.3 Flora -Fauna-Habitat -Gebiete  

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete) bilden zusammen mit den Europäischen Vogel-

schutzgebieten das Schutzgebiet-Netzwerk Natura 2000  [22] . Die Umsetzung von Bauvor-

haben ist in FFH-Gebieten erschwert. Nicht nur die Gebiete selbst stehen unter besonderem 

Schutz. Wird eine im FFH-Gebiet unter Schutz stehende Art durch Bauvorhaben oder anderes 

menschliches Wirken auch außerhalb des Gebietsumrisses beeinträchtigt, ist eine Realisie-

rung nahezu unmöglich. Anders als bei üblichen Kompensationsmaßnahmen muss im Falle 

einer Realisierung des beeinträchtigenden Vorhabens der Erfolg der Ausgleichsmaßnahme 

erwiesenermaßen erbracht und vor dem Eingriff in d as Schutzgebiet wirksam sein. 

Für die kommunale Wärmeplanung bedeutet dies, dass FFH -Gebiete möglichst von Maßnah-

men der Wärmewendestrategie freizuhalten sind. Nur wenn das geplante Vorhaben keine 

räumlichen Alternativen besitzt, kann bei entsprechender Kompensation eine Umsetzung ge-

nehmigungsfähig  sein. 

In nachfolgender Abbildung 8 sind die FFH-Gebiete für das kommunale Gebiet der Gemeinde 

Ebelsbach dargestellt.  

 

Abbildung 8: FFH-Gebiete in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]   
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5.3.4 Landschaftsschutzgebiete  

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft  und haben den 

Zweck, den Naturhaushalt wiederherzustellen, zu erhalten oder zu entwickeln. Sie unter-

scheiden sich von den Naturschutzgebieten insofern, als dass Landschaftsschutzgebiete zu-

meist großflächiger sind und damit geringere Nutzungsauflagen einhergehen, welche eher 

die Landschaftsbilderhaltung zum Ziel haben.  [23]  

Da die kommunale Wärmeplanung nicht zwingend einen  unmittelbaren Einfluss auf das 

Landschaftsbild hat, ist von keiner maßgeblichen Beeinträchtigung der Wärmewendestrate-

gie durch Landschaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschließung erneuerbarer Energieres-

sourcen, insbesondere die Windenergienutzung  oder PV-Freiflächenanlagen, beeinflusst das 

Landschaftsbild jedoch. Aus diesem Grund sind vor Ort bestehende Landschaftsschutzge-

biete im Rahmen der Potenzialanalyse zu berücksichtigen. 

In Abbildung 9 ist zu erkennen, dass nahezu das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme 

der Ortschaften und des Bereichs entlang der Bahnlinie ein  Landschaftsschutzgebiet  ist. 

 

Abbildung 9: Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  
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5.3.5 Nationalparke  

In den beiden Nationalparks Bayerns, dem Nationalpark Bayerischer Wald und dem Natio-

nalpark Berchtesgaden, ist es per Verordnung  verboten, bauliche Anlagen zu errichten oder 

die Lebensbereiche von Pflanzen und Tieren zu stören oder zu verändern. Es besteht die Mög-

lichkeit , aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses Einzelfallgenehmigungen 

zu erteilen. [24]  [25]  

Gemeindegebiete, die sich innerhalb der Nationalparkgrenzen befinden, sind dennoch von 

der kommunalen Wärmeplanung auszuschließen. Weder der Bau von Wärmenetzen noch 

die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind mit dem Schutzzweck 

der Nationalparks vereinbar. Der Bau von Wärmenetzen ist dabei in aller Regel nicht beein-

trächtigt, da die Erschließung von Wärmenetzgebiete n meist in bereits bebautem Gebiet er-

folgt und hier üblicherweise Aussparungen des Gebietsumgriffs de r Nationalparks bestehen. 

Im Gebiet der Gemeinde Ebelsbach sind keine Überschneidungen mit Nationalparks vorhan-

den. [21]  

5.3.6 Naturpark e 

Naturparke sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz  (kurz BNatSchG) einheitlich zu entwi-

ckelnde und zu pflegende Gebiete, die überwiegend aus Natur - oder Landschaftsschutzge-

bieten bestehen [26] . In den Natur- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechen-

den Schutzvorschriften und Einschränkungen. Außerhalb dieser Gebiete gelten innerhalb der 

Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden Naturparkordnung, die eine 

weitergehende Nutzung in der Regel nicht strikt ausschließt. Hierbei können Vorgaben zur 

Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflächen etc. existieren.  

In nachfolgender Abbildung 10 ist zu erkennen, dass das komplette Gebiet der Gemeinde 

Ebelsbach im Naturpark Haßberge liegt.  
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Abbildung 10: Naturpark in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  

5.3.7 Biotope  

Gesetzlich geschützte Biotope unterliegen dem Schutz des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege  (kurz BNatSchG) (vgl. § 30 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genießen dabei 

eine gleichwertige Schutzqualität wie Naturschutzgebiete  [27] . 

 

Abbildung 11: Biotope in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]   



Bestandsanalyse    

25 

In Abbildung 11 sind die Biotope für das Gebiet der Gemeinde Ebelsbach dargestellt.  

Im Zuge dessen ist die Beeinträchtigung eines solchen Schutzgebiets unzulässig (vgl. 

§ 23 BNatSchG [28] ) und entsprechende Einschränkungen bei der Umsetzung von Wärme-

wendemaßnahmen sind zu berücksichtigen. Für die Wärmeplanung sind diese Gebietsum-

griffe daher zunächst auszuschließen. Im Einzelfall kann eine Maßnahme unter Umständen 

trotz des Schutzbedürfnisses genehmigungsfähig sein, daher ist dies bei fehlenden Alterna-

tiven zu beachten. 

5.3.8 Vogelschutzgebiete  

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit den FFH-Gebieten das Schutzgebiet-Netzwerk 

Natura 2000  [22] . Die Umsetzung von Bauvorhaben ist in Vogelschutzgebieten  erschwert. 

Projekte müssen vor der Zulassung und Durchführung eingehend auf die Verträglichkeit mit 

den Schutzzwecken des Schutzgebiets überprüft werden. Im Allgemeinen gilt, dass zwin-

gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses oder ein Defizit zumutbarer Alter-

nativen zum Eingriff in das Schutzgebiet gegeben sein müssen, um überhaupt ein Genehmi-

gungsverfahren anzustreben , vgl. § 34 Abs. 3 BNatSchG [28] . 

Die Vogelschutzgebiet e in der Gemeinde Ebelsbach ist in Abbildung 12 dargestellt . 

 

Abbildung 12: Vogelschutzgebiet in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]   
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5.3.9 Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete  

Auf dem Gebiet der Gemeinde Ebelsbach gibt es keine vorläufig gesicherten Überschwem-

mungsgebiete . [21]  

5.3.10  Bodendenkmäler  

Bodendenkmäler können großflächig und weiträumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits 

früh während der kommunalen Wärmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-

jektrisiken zu berücksichtigen. Teilweise können Fundorte von archäologischen Gegenstän-

den massive Verzögerungen im Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im 

Rahmen der Wärmeplanung  möglichst unberücksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlen-

der Alternativen ist die Beplanung der als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwägen. Es 

ist daher von großer Bedeutung, über die genaue Verortung der Bodendenkmäler Kenntnis 

zu besitzen, bevor die Planungen zur Wärmewendestrategie beginnen. Der wichtigste An-

haltspunkt ist hierfür der Bayerische Denkmal-Atlas . 

In nachfolgender Abbildung 13 sind die 14 Bodendenkmäler für das Gebiet der Gemeinde 

Ebelsbach dargestellt.  [29]  

 

Abbildung 13: Bodendenkmal in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  
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5.3.11  Baudenkmäler  

Auf dem Gebiet der Gemeinde Ebelsbach gibt es 31 Baudenkmäler [29] , die aber aufgrund 

ihres Umfangs nicht einzeln aufgeführt werden. Der wichtigste Anhaltspunkt ist  auch hierfür 

der Bayerische Denkmal-Atlas  und die Bayerische Denkmalliste. Baudenkmäler, v.a. wenn es 

sich dabei um beheizte Gebäude handelt, können u.U. aufgrund des Denkmalschutzes ge-

ringe Energieeinsparpotenziale haben, was wiederum Einfluss auf die Wärmebedarfsent-

wicklung der gesamten Kommune Einfluss haben kann. Da es sich aber in der Gemeinde E-

belsbach um vergleichsweise wenige Gebäude handelt, wird dere n tatsächlicher Einfluss da-

rauf als vernachlässigbar eingeschätzt. Die Baudenkmäler in der Gemeinde Ebelsbach sind in 

Abbildung 14 dargestellt.  

 

Abbildung 14: Baudenkmäler in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  

5.3.12  Heilquellenschutzgebiete  

Heilquellenschutzgebiete genießen einen äquivalenten Schutz wie Trinkwasserschutzge-

biete der Zone I und II. Auch für Heilquellenschutzgebiete gelten Vorgaben hinsichtlich der 

Nutzung erneuerbarer Energien. So sind die Gebietsumgriffe ebenso vor Einwirkunge n durch 

Windkraftanlagen und Biomasseanlagen zu schützen. Die geothermische Nutzung ist grund-

sätzlich ausgeschlossen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Ebelsbach gibt es keine Heilquellen-

schutzgebiete [21] . 
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5.3.13  Festgesetzte Überschwemmungsgebiete  

Da Grundwasser- aber vor allem auch Flusswasser-W ärmepumpen aufgrund der Art der 

Wärmequelle häufig in Überschwemmungsgebieten liegen können, werden Überschwem-

mungsgebiete in der Wärmeplanung gesondert betrachtet. Einerseits können solche Gebiete 

großflächige Ausdehnungen haben, weswegen die Gebiete nicht von Beginn an ausgeschlos-

sen werden sollten. Andererseits ist zu beachten, dass die Versorgungssicherheit in Hoch-

wasserperioden durch die Errichtung von Anlagen der Wärmeversorgung in Überschwem-

mungsgebieten gefährdet werden kann. Sowohl die Finanzierung  als auch die Versicherbar-

keit der Anlagen stell en hier ein Projektrisiko dar. Rechtlich gesehen gilt ein grundsätzliches 

Bauverbot in Überschwemmungsgebieten, vgl. §  78 Abs. 4 WHG . Praktisch sind die wesent-

lichen Anlagen, die für die kommunale Wärmeversorgung errichtet werden müssen, durch 

die Ausnahmen in § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall genehmigungsfähig  [30] . 

Die festgesetzten Überschwemmungsgebiete in der Gemeinde Ebelsbach entlang der Bahn-

linie Bamberg ν Schweinfurt sind in Abbildung 15 dargestellt.  

 

Abbildung 15: Festgesetzte Überschwemmungsgebiete in der Gemeinde Ebelsbach [8]  [21]  
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5.4 Gebäudebestand  

Der Gebäudebestand stellt die maßgebliche Datenquelle während der Bestandsanalyse dar. 

Im Betrachtungsgebiet ist der Gebäudebestand im Wesentlichen ländlich (Ortsteile) und 

wohnbaulich geprägt. Nach dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem 

(ALKIS®) befinden sich zum 31.12.2023 insgesamt rund 3.991  Gebäude im Gebiet der Ge-

meinde Ebelsbach, wovon 1.104 Wohngebäude  [31]  sind (Anteil entspricht ca. 28 %). 

Das Gebiet der Gemeinde Ebelsbach umfasst neben dem Hauptort Ebelsbach selbst auch die 

folgenden sechs amtlichen Orts - bzw. Gemeindeteile [7] : 

¶ Gleisenau 

¶ Rudendorf 

¶ Schönbach 

¶ Schönbachsmühle 

¶ Schönbrunn 

¶ Steinbach 

Der Ortsteil  Schönbachsmühle wird als Weiler bezeichnet und wurde daher aus Daten-

schutzgründen (weniger als fünf beheizte Gebäude) nicht separat als eigenes Quartier be-

trachtet.  

5.5 Einteilung in Quartiere  

Als ein wesentlicher Schritt der Wärmeplanung erfolgt zu Beginn eine Einteilung des be-

trachteten Gebiets der Gemeinde Ebelsbach in Quartiere. Dadurch wird die Bewertung eines 

zusammenhängenden Gebiets auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten er-

möglicht.  Der Begriff Quartier wird dabei für die beplanten Teilgebiete als Synonym für zu-

sammenhängende Straßenzüge verwendet. Die Einteilung (vgl.  Abbildung 16 und Abbildung 

17) erfolgte  in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebelsbach als planungsverantwortliche 

Stelle, wobei sich an Bebauungsplänen, ähnlichen Bebauung sstrukturen , Baujahren und 

sonstigen örtlichen Gegebenheiten orientiert wurde.  
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Abbildung 16 zeigt zunächst die Quartierseinteilung der umliegenden Ortschaften. Steinbach 

wurde dabei in die drei Quartiere Steinbach Nord (1), Steinbach Pfaffenberg  (2) und Steinbach 

Süd (3) unterteilt. Die Aufteilung Schönbachs erfolgt auf die beiden Quartiere Schönbach 

West  (4) und Schönbach Ost (5). Schönbrunn (6) wurde nicht in verschiedene Quartiere ein-

geteilt. Der Ort Rudendorf teilt sich auf die Quartiere Rudendorf Siedlungsgebiet Nord  (7) 

und Rudendorf Hauptort  (8) auf. 

 

  

 

 

Abbildung 16: Einteilung umliegender Orte der Gemeinde Ebelsbach in Quartiere [8]  

In Abbildung 17 findet sich die Einteilung der Quartiere im Hauptort Ebelsbach. Das Quartier 

Ebelsbach Schönberg Nord (9) umfasst dabei das Wohngebiet Besenfleck/Schwarzdorn-

straße. Der Bereich Hangstraße, Schönbergstraße und Roseggerstraße wurde im Quartier 

Ebelsbach Schönberger Straße/Roseggerstraße (10) zusammengefasst. Der westliche Be-

reich Ebelsbachs entlang der Herrensteige bildet das Quartier Ebelsbach Siedlung West  (11). 

Das Gewerbegebiet wurde sachlogisch als Quartier Ebelsbach Gewerbegebiet (12) bezeich-

net. Das Quartier Ebelsbach Zentrum (13) erstreckt sich vom Nußacker bis hin zur Stettfe lder 

Straße. 

1 Steinbach Nord  5 Schönbach Ost  

2 Steinbach Pfaffenberg  6 Schönbrunn  

3 Steinbach Süd  7 Rudendorf Siedlungsgebiet Nord  

4 Schönbach West  8 Rudendorf Hauptort  

1 

2 
3 

4 5 

6 

8 

7 
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Abbildung 17: Einteilung des Hauptorts Ebelsbach in Quartiere  [8]  

Mit dem Quartier Ebelsbach Wärmenetz  (14) wird der Gebietsumgriff bezeichnet, der bereits 

im Rahmen einer BEW-Machbarkeitsstudie detailliert auf eine Wärmenetzeignung hin unter-

sucht wurde. Das Neubaugebiet im Norden Ebelsbachs bildet das Quartier Ebelsbach Ahorn-

weg/Akazienweg  (15). Im Nordosten findet sich das Quartier Ebelsbach Siedlung Gleisenau 

(16) und im Weste gelegen sind die beiden Quartiere Ebelsbach Schützenplatz (17) und E-

belsbach Stettfelder Straße  (18). 

Die Farbgebung der Quartiere in den beiden obigen Darstellung en ist willkürlich gewählt und 

hat keine Bedeutung. Zunächst geht es nur darum, die Quartiere visuell voneinander abgren-

zen zu können. Die Nummerierung ist ebenfalls unabhängig von der Nummerierung in Ab-

schnitt 4. 

9 Ebelsbach Schönberg Nord  14 Ebelsbach Wärmenetz  

10 Ebelsbach Schönberger Straße/Roseggerstraße  15 Ebelsbach Ahornweg/Akazienweg  

11 Ebelsbach Siedlung West  16 Ebelsbach Siedlung Gleisenau  

12 Ebelsbach Gewerbegebiet  17 Ebelsbach Schützenplatz  

13 Ebelsbach Zentrum  18 Ebelsbach Stettfelder Straße  

9 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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5.6 Gebäudestruktur  

Kenntnisse über die Gebäudestruktur stellen eine essenzielle Grundlage zur Durchführung 

der kommunalen Wärmeplanung dar.  Hierzu werden die in Kapitel 5.5 beschriebenen Quar-

tiere in den beiden folgenden Abschnitten nach dem überwiegenden Gebäudetyp und nach 

dem überwiegenden Gebäudealter bewertet.  

5.6.1 Gebäudetypen  

In Abbildung 18 wird  der überwiegende Gebäudetyp je Quartier dargestellt. Hier ist zu sehen, 

dass alle Quartiere überwiegend aus Wohngebäuden besteh en bis auf das Quartier Ebels-

bach Gewerbegebiet , das überwiegend Nichtwohngebäude umfasst . In der Analyse wurden 

ausschließlich Gebäude mit nachweisbarem Wärmeverbrauch berücksichtigt. Gebäude ohne 

registrierten Wärmeverbrauch finden in dieser Betrachtung keine Berücksichtigung.  

 

Abbildung 18: Einteilung der Quartiere nach überwiegendem Gebäudetyp [8]  [32]  

5.6.2 Gebäudealter  

Auf Basis der definierten Quartiere erfolgt im nächsten Schritt  eine Bewertung und Darstel-

lung des durchschnittlichen  Gebäudebaujahrs je Quartier. Dabei werden kommerziell zuge-

kaufte Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH) verwendet.  
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Die Einteilung der Quartiere nach Gebäudebaujahren geschieht in Anlehnung an die Arbeits-

gemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch  (ASUE) und ist nach-

folgend in Abbildung 19 dargestellt.  

 

Abbildung 19: Einteilung der  Quartiere nach überwiegendem Gebäudebaujahr [8]  [32]  

Es ist erkennbar, dass die Gebäude in der Mehrheit der Quartiere den Nachkriegsjahren 

(1945  ν 1980) zugeordnet ist. Ausnahmen bilden das Quartier Schönbrunn, das der Gründer-

zeit (1900  - 1945) zugeordnet ist, sowie die Quartiere Ebelsbach Schönberg Nord und Ebels-

bach Schönberger Straße/Roseggerstraße, die den Jahren der Ölkrise (1980 - 2000) zugeteilt 

sind. Das Quartier Ebelsbach Ahornweg/Akazienweg  ist der Klimadebatte (2000  - 2020) zu-

gewiesen. Diese Datenlage stellt allerdings kein realistisches Bild dar und es kann davon 

ausgegangen werden, dass vor allem die Bebauung in den Ortskernen deutlich älter ist.  Hin-

tergrund ist, dass es sich bei den Daten der Nexiga GmbH um statistische Daten handelt und 

es vor allem im ländlichen Raum zu Abweichungen gegenüber der Realität kommen kann.  
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5.7 Wärmeerzeugerstruktur  

Basierend auf den erhobenen Daten der Kaminkehrer für das Berichtsjahr 2022 , des Strom-

netzbetreiber s, des Gasnetzbetreibers und der Befragungen privater Haushalte sowie kom-

munaler Liegenschaften ist in Abbildung 20 die prozentuale Verteilung  dezentraler Wärme-

erzeuger, aufgeteilt nach eingesetztem Energieträger , dargestellt . Zu berücksichtigen ist je-

doch, dass in dieser Zusammenstellung neben Ölkesseln und Erdgas-/Flüssiggasheizungen 

z.B. auch Kaminöfen oder Kachelöfen als dezentrale Wärmeerzeuger mit eingerechnet sind. 

Daher übersteigt die Summe dezentraler Wärmeerzeuger ( ca. 2.750  Stück) die Summe der 

beheizten W ohngebäude (1.104 Stück) deutlich. 

 

Abbildung 20: Übersicht dezentrale Wärmeerzeuger nach eingesetztem Energieträger  

Im IST-Zustand basieren zusammengerechnet 38,9 % der installierten, dezentralen Wärme-

erzeuger auf den Energieträgern Heizöl, Erdgas, Flüssiggas und Braunkohle und werden  so-

mit fossil  betrieben. Ein Anteil von 40,0 % der dezentralen Wärmeerzeuger basiert auf dem 

Energieträger feste Biomasse, wobei hier auch Kamin- oder Kachelöfen mit eingerechnet 
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sind.6 Nach einer ersten Hochrechnung auf Basis der Verbrauchsdaten des Stromnetzbetrei-

bers sowie Angaben aus der Fragebogenaktion nutzen etwa 6,8 % der Wärmeerzeuger 

Strom als Energieträger .7Der Anteil der Solarthermieanlagen wird auf Grundlage der Befra-

gung privater Haushalte auf die gesamte Kommune hochgerechnet und bildet  einen Anteil 

von ca. 14,2 %. Hausübergabestationen sind im Gemeindegebiet von Ebelsbach nicht vor-

handen, da kein Wärmenetz existiert.  

5.8 Wärmenetzinfrastruktur  

In der Gemeinde Ebelsbach sind keine bestehenden Wärmeverbünde bekannt. 

5.9 Gasnetzinfrastruktur  

Das lokale Gasnetz wird von der Bayernwerk Netz GmbH betrieben. Insgesamt erstreckt sich 

dieses über eine Gesamtlänge von 14,21 km (inkl. Hausanschlussleitungen), wobei sich so-

wohl Hochdruck - (3 bar), als auch Mitteldruckleitungen (0, 6 bar) im Gebiet befinden. Es sind 

aktuell große Teile des Ortes Ebelsbach erschlossen (vgl. Abbildung 21). Insgesamt befinden 

sich im beplanten Gebiet laut Netzbetreiber 227 Gebäude mit einem Anschluss an das Gas-

netz. Das Gasnetz in Ebelsbach wurde ab dem Jahr 1993 verlegt und bis 2022 sukzessive 

erweitert.  [33]  

 

6 Die Datenerfassung der Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik erfolgt standardisiert über das 

Landesamt für Statistik in Bayern. Dabei werden Daten über die Anzahl und die kumulierte installierte Leistung 

der Wärmeerzeuger je Energieträger erfasst , die aggregiert pro Straße vorliegen  [38] . Ebenso fließen die Kamin-

kehrerdaten in die Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz mit ein. 

7 Die Informationen zu Wärmeerzeugungsanlagen, die Strom als Energieträger nutzen, stammen vom zuständigen 

Stromnetzbetreiber Bayernwerk Netz  GmbH [55] . Dabei liegen Informationen über die Höhe des Stromverbrauchs 

der Stromheizanlagen aufgeteilt auf Wärmepumpen und Stromdirektheizungen vor. Verschnitten mit dem Daten-

satz aus den Kehrbüchern sowie Angaben aus der Fragebogenaktion werden diese Daten ebenso zu Erstellung 

der Energie- und Treibhausgasbilanz verwendet.  
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Abbildung 21: Erdgasnetzgebiet in der Gemeinde Ebelsbach [33]  

Im Ist-Zustand wird das Gasnetz vollständig mit reinem Erdgas betrieben. Im Folgenden wird 

ŖİōŞƇΥMǚŖŹİǢΥİƩİƞƴŹΥȠǶΥŖŞǚΥƩİŏƁΥĘâgΥŖŞŸƇƩƇŞǚǮŞƩΥgİǢƩŞǮȠİǚǮΥϊ²ŞǮƁİƩϋΥȎŞǚȏŞƩŖŞǮΫ 

Der gesamte Gasverbrauch belief sich basierend auf den Daten der Bayernwerk Netz GmbH 

im Jahr 2021 auf ca. 7,06 GWh, wobei davon mit 4,81  GWh ca. 68 % des Verbrauchs auf 

Einfamilienhäuser zurückzuführen ist. Mit 2,19  GWh machen Gewerbekunden etwa 31  % des 

Verbrauchs aus. Die restlichen 0,06 GWh bzw. 1  % des Gasverbrauchs sind dem Bereich 

Mehrfamilienhäuser zuzuordnen. [33]  

Die gesamte Anschlussleistung beträgt derzeit 22,7  MW. Die Spitzenauslastung der Gasinf-

rastruktur ist von mehreren technischen Parametern im Zusammenspiel mit Abnahme, Tem-

peraturverhalten und Gleichzeitigkeitsfaktoren abhängig und kann nicht pauschal benannt 

werden. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Gasnetzinfrastruktur in Ebelsbach 

über leistungsfähige Reserven verfügt. [33]  

In den umliegenden Ortsteilen von Ebelsbach ist kein Gasnetz vorhanden. 

  



Bestandsanalyse    

37 

5.10  Wasserstoffinfrastruktur  

Die Planungen für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffindustrie sind zum Zeitpunkt der 

Bearbeitung auf unterschiedlichen Ebenen in Arbeit. Hierbei gibt es unterschiedliche Pla-

nungsansätze, im Weiteren wie folgt genannt:  

1. Top-Down -Ansatz : Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob das 

betrachtete Planungsgebiet  aktuell über ein Gasnetz verfügt und  in der Nähe aktuell 

geplanter Gasnetze liegt, die zukünftig für ein Wasserstoff -Kernnetz umgestellt wer-

den sollen. 

Konkrete Planungen für eine mögliche Umstellung des regionalen Verteilnetzes wer-

den mit dem jeweiligen Gasnetzbetreiber ν falls vorhanden ν abgestimmt. Sollte es 

auf dieser Ebene noch keine nutzbaren Planungen geben, wird vereinfachend ange-

nommen, dass im Betrachtungsgebiet bis zum Zieljahr 204 5 keine Wasserstoffmen-

gen über das Kernnetz zur Verfügung stehen werden.  

2. Bottom -Up-Ansatz : Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob im 

zu betrachtenden Planungsgebiet Potenziale für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes 

als Insellösung vorhanden sind. Grundlage hierfür ist i.d.R. ein vorhandenes Gasnetz 

sowie ausreichende Bedarfe an Prozesswärme von Großverbrauchern. 

Wichtig: Die Wärmeplanung ist als iterativer Prozess zu verstehen (nach 

§ 25 Abs. 1 WPG ist der Wärmeplan alle fünf Jahre fortzuschreiben). Daher kann es 

zukünftig zu abweichenden Ergebnissen kommen, falls weitere/konkrete Planungen 

vorliegen. 

Bezugnehmend auf den Top-Down -Ansatz ist in Abbildung 22 das am 22. Oktober 2024 von 

der Bundesnetzagentur genehmigte Wasserstoff -Kernnetz dargestellt, wie es im Jahr 2032 

aussehen soll. 
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Abbildung 22: Plan des genehmigten Wasserstoff -Kernnetzes im Jahr 2032 [34]  

Gemäß einer Veröffentlichung der Bundesnetzagentur soll das Wasserstoff -Kernnetz im Jahr 

2032 insgesamt eine Länge von ca. 9.040 km aufweisen. 60  % des Wasserstoff -Kernnetzes 

sollen aus existierenden Erdgasleitungen bestehen und 40  % der Leitungen sollen neu ge-

baut werden. Die geschätzten Investitionskosten dafür betragen 18,9  Milliarden Euro. [35]  
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Abbildung 23 zeigt einen Ausschnitt des geplanten Wasserstoff -Kernnetzes für Bayern mit 

der Lage der Kommune Ebelsbach. Dargestellt ist außerdem die Entfernung zur geplanten 

Wasserstoffleitung zwischen Würzburg und Nürnberg (ca. 35 km). 

 

Abbildung 23: Ausschnitt Wasserstoff -Kernnetz in Bayern mit Lage Ebelsbach [34]  

Im Hauptort Ebelsbach gibt es wie unter Abschnitt 5.9 ein Gasnetz in großen Teilen des Or-

tes. Laut Gasnetzeigentümer Gasversorgung Unterfranken GmbH gibt es Bestrebungen , ei-

nen Großverbraucher in der Nachbarkommune Eltmann im Süden des Quartiers Ebelsbach 

Gewerbegebiet  zunächst mit Biomethan und später mit Wasserstoff zu versorgen. Die Ver-

sorgung mit Biomethan ist dabei ab dem Jahr 2027 geplant und ab dem Jahr 2032 soll die 

Versorgung auf Wasserstoff umgestellt werden. Die künftige physische Einspeisung von Bi-

omethan und Wasserstoff soll dabei auch in das örtliche Verteilnetz in Eb elsbach erfolgen, 

da dieses unmittelbar im Anschluss an den Großverbrauch er in Eltmann liegt. Damit besteht 

die Möglichkeit, dass die Liegenschaften in Ebelsbach, die einen Gasnetzanschluss aufwei-

sen, später über leitungsgebundenen Wasserstoff versorgt werden können. Weiterführende  

Informationen dazu sind im Abschnitt 6.4 beschrieben. 

  

Ebelsbach ca. 35 km 
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5.11  Industrie und Gewerbe  

Nach Abstimmung mit der Gemeinde Ebelsbach gibt es auf dem Gebiet der Kommune keine 

Industrie- oder Gewerbetriebe, bei denen ein sehr hoher Wärmeverbrauch oder ein großes 

ungenutztes Abwärmepotenzial vorhanden ist. Aus diesem Grund wurde auf eine gezielte 

Befragung dieses Sektors verzichtet. Der Wärmeverbrauch dieses Sektors beruht daher 

ebenfalls auf Hochrechnungen auf Grundlage der LoD2 -Daten. 

5.12  Datenerhebung Privathaushalte  

Als Teil der Akteursbeteiligung, insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Nach-

schärfung der Datengrundlage privater Haushalte wurde eine Befragung der Gebäudeeigen-

tümer im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt. Bereits erhaltene Rückmeldungen aus der 

BEW-Machbarkeitsstudie wurden ebenfalls berücksichtigt und mit einbezogen . Der im Rah-

men der kommunalen Wärmeplanung genutzte Fragebogen ist in Anhang A zu finden. Eine 

Datenerfassung über den QR-Code, über den Link oder per Mail ist jetzt nicht mehr möglich.  

Das Ziel der Umfrage lag einerseits in der Schärfung der Datengrundlage, der Generierung 

neuer Informationen und der Gewinnung von Erkenntnissen bezüglich des grundsätzlichen 

Anschlussinteresses an ein Wärmenetz.  Zum anderen war  die Datenerhebung auch eine 

Form der Bürgerbeteiligung, da die Gebäudeeigentümer über ein Freitextfeld auch weitere 

Informationen und Einschätzungen abgeben konnten. Ebenso konnte der Wärmeverbrauch 

über die erhobenen Daten zum Brennstoff - oder Stromverbrauch im Einzelnen konkretisiert 

werden. 

Zu den insgesamt ca. 1.100 vorhandenen Wohngebäuden  konnte eine Rückmeldung von 417  

Wohngebäuden erreicht werden. Bezogen auf die angeschriebenen Gebäudeeigentümer ent-

spricht dies einer Rücklaufquote von etwa 37,5 %. 

Die Rücklaufquote ist nicht repräsentativ, liefert jedoch erste wichtige Erkenntnisse zum 

grundsätzlichen Anschlussinteresse an ein Wärmenetz. Auf den Ergebnissen der Datenerhe-

bung kann als Grundlage für mögliche detaillierte Wärmenetzkonzepte aufgebaut we rden. 
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Die Verteilung der Rückmeldungen bezüglich eines Anschlussinteresses an ein Wärmenetz 

ist in Abbildung 24 dargestellt.  

 

Abbildung 24: Anschlussinteresse an Wärmenetz aus Fragebogen Privathaushalte  

Wie in Abbildung 24 ersichtlich, haben 75,8 % aller an der Umfrage Teilgenommenen  grund-

sätzliches Anschlussinteresse an einem Wärmenetz. 23,3 % der erhaltenen Rückmeldungen 

enthalten  die Angabe, dass kein Anschlussinteresse an einem Wärmenetz besteht , während 

1,0 % der Rückmeldungen keine Angabe zur Frage des Anschlussinteresses gemacht haben. 

Die häufigsten genannten Gründe für einen Wärmenetzanschluss waren eine erwartete Ver-

brauchs- und Kostenersparnis sowie der notwendige Austausch von alten Bestandsheizun-

gen. Als Gründe gegen einen Anschluss zählen vor allem  eine bereits durchgeführte Hei-

zungserneuerung sowie der bereits erfolgte Einbau von Wärmepumpen bei neueren Gebäu-

den. 

  

ja; 75,8%

nein; 23,3%

keine Angabe; 1,0%

Anschlussinteresse an einem Wärmenetz
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Abbildung 25 zeigt, in welchen Zeiträumen sich interessierte Gebäudeeigentümer an ein 

Wärmenetz anschließen würden. Es wird deutlich, dass knapp die Hälfte der Rückmelder 

bereits in den nächsten fünf  Jahren eine Alternative zur aktuellen Wärmeversorgung ihrer 

Liegenschaft brauchen oder wollen.  Ein Fünftel  der Rückläufer gibt einen Zeitraum zwischen 

sechs und zehn Jahren für einen möglichen Wärmenetzanschluss an. Rund 15 % bevorzugen 

einen Anschluss erst in mehr als zehn Jahren und weitere 17  % haben keine Angaben zum 

möglichen Zeitpunkt eines Anschlusses an ein Wärmenetz gemacht.  

 

Abbildung 25: Gewünschte Anschlusszeiträume an ein Wärmenetz  

Im Rahmen der Umfrage wurde neben den gezeigten  Daten auch erhoben, wie hoch der der-

zeitige Wärmeverbrauch der Liegenschaften ist, welcher Energieträger verwendet wird, und 

welches Baujahr der Wärmeerzeuger hat. Die angegebenen Realverbräuche aus der Umfrage 

wurden zur Nachschärfung des bestehenden Wärmekatasters verwendet.  
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5.13  Wärme verbrauch  

Der gesamte Wärme verbrauch der Gemeinde Ebelsbach beruht sowohl auf erhobenen Daten 

aus Umfragen als auch auf internen Hochrechnungen. Konkrete Verbräuche konnten dabei 

für folgende Verbrauchergruppen bzw. Gebäudearten erhoben werden:  

¶ kommunale Liegenschaften 

¶ Privathaushalte (vgl. Abschnitt  5.12) 

¶ Gasverbrauchsdaten Bayernwerk Netz GmbH 

Für die verbleibenden Gebäude, zu denen kein tatsächlicher Verbrauchswert vorliegt, wurde n 

anhand von Daten zum Gebäudebestand und 3D-Gebäudemodellen des Level of Detail 2  

(LoD2)8 der Wärme verbrauch über Berechnungsmodelle abgeschätzt, sodass der Betrach-

tung ein gebäudescharfes Wärmekataster zugrunde liegt.  

Zur ersten Einordnung des Wärme verbrauchs wird die Wärme flächendichte der definierten 

Quartiere in MWh/ha berechnet (siehe  Abbildung 26). Die Grenzwerte für eine Erstabschät-

zung zur Wärmenetzeignung werden dabei dem Handlungsleitfaden zur kommunalen Wär-

meplanung  der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg  (KEA-BW) entnom-

men [36] . Dabei ist zu erkennen, dass die Wärmeflächendichte in allen Quartieren so gering 

ist, dass ein wirtschaftlicher Einsatz von konventionellen Wärmenetzen im Bestand tenden-

ziell eher nicht zu erwarten ist.  

  

 

8 Dabei werden bei oberirdischen Gebäuden Dachformen, Ausrichtung und Gebäudegrundriss gemäß amtlicher 

Liegenschaftskarte übernommen [4] . 
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Gemäß der Einteilung dieses Leitfadens ist in den Quartieren Ebelsbach Schönberg Nord, E-

belsbach Schönbergstraße/Roseggerstraße, Ebelsbach Siedlung West , Ebelsbach Stettfel-

der Straße, Ebelsbach Wärmenetz , Ebelsbach Zentrum, Rudendorf Hauptort , Schönbach 

West , Schönbrunn, Steinbach Pfaffenberg  und Steinbach Süd ein wirtschaftlicher Einsatz von 

Wärmenetzen im Bestand nur zu erwarten, sofern es sich dabei um Niedertemperaturnetze 

handelt.  In den übrigen Quartieren Ebelsbach Ahornweg/Akazienweg , Ebelsbach Gewerbe-

gebiet , Ebelsbach Siedlung Gleisenau, Ebelsbach Schützenplatz, Rudendorf Siedlungsgebiet 

Nord, Schönbach West und Steinbach Nord ist die Wärmedichte so gering, dass ein Wärme-

netz nur in Neubaugebieten wirtschaftlich sinnvoll wäre . 

 

Abbildung 26: Bewertung der Quartiere nach Wärme flächendichte in MWh/ha [8]  

Ein ähnliches Bild der Kommune entsteht, wenn der Wärmebedarf als sogenannte Heatmap 

betrachtet wird (vgl.  Abbildung 27). Auch hier ist erkennbar, dass in den Ortsteilen Steinbach, 

Schönbach, Schönbrunn und Rudendorf kaum Bereiche mit Wärmeverbräuchen in räumlich 

konzentrierter Form vorliegen. 

Bei Betrachtung der Heatmap in Abbildung 27 stechen lediglich drei Bereiche im Hauptort 

Ebelsbach mit höheren Wärmeverbräuchen in räumlich konzentrierter Form hervor.  Diese lie-

gen in der Herrensteige, Parkstraße und im Rosengässchen. 
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Abbildung 27: Heatmap Gemeinde Ebelsbach in Abhängigkeit des Wärme verbrauchs [8]  

5.14  Zwischenergebnisse der Bestandsanalyse  

Nach Anlage 2  WPG werden folgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt  [5] : 

1. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch von Wärme nach Energieträgern und En-

denergiesektoren in Kilowattstunden ( kWh ) und daraus resultierende Treibhaus-

gasemissionen in Tonnen Kohlenstoffdioxid -Äquivalent  

2. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährli-

chen Endenergieverbrauch von Wärme nach Energieträgern in Prozent 

3. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Ener-

gieträgern in kWh  

4. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährli-

chen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträgern in Pro-

zent 

5. die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, einschließlich Hausübergabestatio-

nen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers  
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5.14.1  Endenergieverbrauch für und Treibhausgasemissionen durch die Wärmeerzeu-

gung  

Der Gesamtendenergieverbrauch der Gemeinde Ebelsbach für Wärme beläuft sich im IST-

Zustand auf ca. 41,4 GWh/a. Die Aufteilung auf verschiedene  Energieträger zeigt Abbildung 

28. Daraus wird ersichtlich, dass 54,2 % der Gesamtendenergie für Wärme über den Ener-

gieträger Heizöl, 17,1 % über den Energieträger Erdgas, 3,6 % über den Energieträger Flüs-

siggas und 0,4 % über den Energieträger Braunkohle bereitgestellt wird. Somit erfolgt die 

Wärmbereitstellung gemessen an der Gesamtendenergie in Summe zu 75,2 % aus fossilen 

Quellen. Einen weiteren großen Anteil am Endenergieverbrauch ha t feste Biomasse mit 

18,3 %. Der Anteil des Energieträgers Strom am Gesamtendenergieverbrauch beläuft sich 

auf 2,5 % und teilt sich auf Stro mdirektheizungen und Wärmepumpen auf. Solarthermie 

macht 1,6 %, oberflächennahe Geothermie 0,1 % und Umweltwärme 2, 2 % des Endenergie-

verbrauchs für Wärme aus. 

 

Abbildung 28: Aufteilung des Endenergieverbrauchs für Wärme nach Energieträgern im IST-Zustand 
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Anhand der benötigten Endenergie nach Energieträger wird  die Treibhausgasbilanz erstellt , 

siehe Abbildung 29. Die Treibhausgasemissionen summieren sich auf 9.786  t CO2/a. Die hier-

für angesetzten CO2-Emissionsfaktoren sind der Anlage 9 des GEG [2]  zu entnehmen. 

 

Abbildung 29: Aufteilung der Treibhausgasemissionen nach Energieträgern im IST-Zustand 

Die Treibhausgasemissionen der Wärmeerzeugung verteilen sich mit 93,2 % zu einem gro-

ßen Teil auf die fossilen Energieträger Heizöl, Erdgas, Flüssiggas und Braunkohle . Feste Bi-

omasse macht 1,5 % aus und der Anteil für den Energieträger Strom beträgt 5,3 %. 

Zusätzlich wird der Endenergieverbrauch für die Wärmeerzeugung aufgeteilt nach Sektoren 

dargestellt , vgl. Abbildung 30. Der Großteil des Endenergieverbrauchs fällt im IST-Zustand 

mit  85,6 % im Sektor Wohngebäude  an. Der Endenergieverbrauch des Sektors Gewerbe, 

Handel, Dienstleistungen  nimmt mit 13,4 % einen geringen Anteil ein. Im Sektor Industrie 

fällt kein Endenergieverbrauch für Wärme an.  Der sonstige Endenergieverbrauch, der keinem 

der zuvor genannten Sektoren zugeordnet werden kann, beträgt 1,0 %. Dabei handelt es sich 

um Wärme verbräuche, die in Gebäuden anfallen, die aufgrund  des amtlichen Liegenschafts-

katasterinformationssystems (ALKIS ®) keiner Gebäudeart zugeordnet werden können. 
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Abbildung 30: Aufteilung Endenergieverbrauch für Wärme  nach Sektoren im IST-Zustand 
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5.14.2  Anteil E rneuerbarer Energien /unvermeidbarer Abwärme an der Wärmeerzeugung  

Wie in Abbildung 31 ersichtlich, werden vom gesamten Endenergieverbrauch für die Wär-

meerzeugung im IST-Zustand 76,4 % über fossile Energieträger und rund 23,6 % aus erneu-

erbaren Energien erzeugt. 

 

Abbildung 31: Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtendenergieverbrauch für Wärme  im IST-Zustand 

Der größte Anteil der erneuerbaren Energien entfällt dabei mit 18,3 % am Gesamtendener-

gieverbrauch auf feste Biomasse. Die Anteile von erneuerbarem Strom, Solarthermie , ober-

flächennaher Geothermie und Umweltwärme machen jeweils 1,4 %, 1,6 %, 0,1 % und 2,2 % 

aus. Zur Ermittlung des erneuerbaren Stromanteils wird der EE-Anteil an der bundesweiten 

Stromerzeugung des Jahres 2023 verwendet, welcher laut Bundesnetzagentur bei 55  % lag. 

[37]  
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5.14.3  Anteil leitungsgebundener Wärme an der Wärmeerzeugung  

Der Anteil der leitungsgebundenen Wärme an der gesamten Wärmeerzeugung im aktuellen 

Bestand (siehe Abbildung 32) beträgt 0  %, da bis jetzt kein Wärmenetz auf dem Gemeinde-

gebiet von Ebelsbach existiert . 

 

Abbildung 32: Anteil leitungsgebundener Wärme am Gesamt endenergieverbrauch für Wärme  im IST-Zustand 

Nachdem der Anteil leitungsgebundener Wärme an der Wärmeerzeugung 0  % beträgt, liegt 

folglich auch der Anteil erneuerbarer Energien an der leitungsgebundenen Wärme bei 0  %. 

5.14.4  Struktur der dezentralen Wärmeerzeuger  

Beim Blick auf die installierten dezentralen Wärmeerzeuger im IST-Zustand (siehe Abbildung 

33) ist zu sehen, dass 1.101  und damit 40,0 % der Wärmeerzeuger auf Biomasse basieren. 

Die hohe Anzahl der Wärmeerzeuger mit Biomasse als Brennstoff beruht auch auf den Ka-

min- und Kachelöfen, die in vielen Gebäuden zusätzlich zur Hauptheizung installiert sind  (vgl. 

Kapitel 5.7). Im Übrigen besteht die Struktur der Wärmeerzeuger zu 24,7 % aus Heizölhei-

zungen (681  Stück), zu 8,6 % aus Erdgasheizungen (238 Stück), zu 1,3 % aus Flüssiggashei-
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zungen (36 Stück) und zu 4,2 % aus Braunkohleheizungen (115  Stück). Strombasierte Wär-

meerzeuger (186  Stück) machen einen Anteil von 6,8 % aus, 14,2 % entfallen auf Solarther-

mieanlagen (390  Stück) und 0,2 % der Wärmeerzeuger beruhen auf oberflächennaher Ge-

othermie (5 Stück). 

 

Abbildung 33: Anzahl dezentrale Wärmeerzeuger nach eingesetztem Energieträger  im IST-Zustand [38]  

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die tatsächliche Anzahl der Wärmeerzeuger geringfügig 

abweichen kann, da es sich auf Basis der Kaminkehrerdaten teilweise um Hochrechnungen 

handelt. In den Kaminkehrerdaten sind aus Datenschutzgründen zum Teil Unschär fen vor-

handen, die nicht immer Rückschlüsse auf die exakte Anzahl der Wärmeerzeuger ziehen las-

sen. Außerdem beruht die Anzahl der Solarthermieanlagen auf Hochrechnungen anhand von 

Ergebnissen aus der Datenerhebung der Privathaushalte.  
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5.14.5  Wärmeliniendichtenverteilung in den Quartieren  

Die Analyse der Quartiere (vgl. Abschnitt 5.5) anhand der Wärmeliniendichte (siehe dazu 

Abschnitt 5.2) zeigt die in Tabelle 4 dargestellten Ergebnisse. Sie zeigt für jedes Quartier die 

dort bestehenden Wärmeliniendichten und verteilt sie nach deren Häufigkeit. Anschließend 

gibt sie die durchschnittliche Wärmeliniendichte für ein Quartier aus. Das Quartier Ebelsbach 

Wärmenetz  besteht z.B. zu: 

-  11 % aus Wärmeliniendichten zwischen 0  - 500  kWh/( Trm*a) 

-  34 % aus Wärmeliniendichten zwischen 501  - 750  kWh/( Trm*a) 

-  55 % aus Wärmeliniendichten zwischen 751  - 1.000  kWh/( Trm*a) 

Die mittlere  Wärmeliniendichte für das gesamte Quartier Ebelsbach Wärmenetz  beläuft sich 

auf 609  kWh/( Trm*a). 

Tabelle 4: Einteilung der Quartiere in unterschiedliche Wärme liniendichte klassen 

 

Es sei darauf verwiesen, dass in der gewichteten Darstellung der Wärmebelegungsdichten 

nur Straßenzüge einbezogen werden, die einen Wärmeverbrauch aufweisen. Deshalb sind 

Abweichungen zur Wärmebelegungsdichte des gesamten Quartiers möglich, da hier unter 

Umständen auch Straßenlängen eingerechnet sind, denen kein Wärmeverbrauch zugeordnet 

werden kann. 

  

gesamt je Quartier
0 -
500

501 -
750

751 -
1.000

1.001 -
1.500

1.501 -
2.000

2.001 -
3.000

> 3.000
in kWh/(Trm*a)

Ebelsbach Ahornweg/Akazienweg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 281
Ebelsbach Gewerbegebiet 1% 0% 35% 52% 0% 0% 12% 920
Ebelsbach Schönberg Nord 10% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 493
Ebelsbach Schönbergstraße/Roseggerstraße 3% 78% 20% 0% 0% 0% 0% 638
Ebelsbach Schützenplatz 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 437
Ebelsbach Siedlung Gleisenau 32% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 448
Ebelsbach Siedlung West 1% 26% 35% 39% 0% 0% 0% 851
Ebelsbach Stettfelder Straße 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 713
Ebelsbach Wärmenetz 11% 34% 55% 0% 0% 0% 0% 609
Ebelsbach Zentrum 7% 10% 32% 18% 32% 0% 0% 882
Rudendorf Hauptort 0% 11% 74% 14% 0% 0% 0% 843
Rudendorf Siedlungsgebiet Nord 19% 30% 52% 0% 0% 0% 0% 543
Schönbach Ost 56% 34% 0% 9% 0% 0% 0% 427
Schönbach West 2% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 484
Schönbrunn 22% 31% 47% 0% 0% 0% 0% 530
Steinbach Nord 16% 73% 0% 11% 0% 0% 0% 637
Steinbach Pfaffenberg 42% 0% 58% 0% 0% 0% 0% 544
Steinbach Süd 11% 50% 39% 0% 0% 0% 0% 653

Klasseneinteilung der Wärmebelegungsdichte in kWh/(Trm*a)
Name des Quartiers
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In Abbildung 34 sind die straßenbezogenen Wärmeliniendichten für das beplante Gebiet der 

Gemeinde Ebelsbach dargestellt.  

 

Abbildung 34: Einteilung der Straßenzüge im beplanten Gebiet in Wärmeliniendichte klassen 

Aus der Darstellung in Abbildung 34 wird ersichtlich, dass die Straßenzüge in den Ortsteilen 

Steinbach, Schönbach, Schönbrunn und Rudendorf im Bereich zwischen 0 und 

1.000 kWh/(Trm*a) liegen. Bei den Straßen mit hoher Wärmebelegungsdichte handelt es 

sich jeweils um die Hauptstraßen durch die Orte bzw. die Bereiche mit dichter Besiedlung 

und älterem Gebäudebestand. 

Ergänzend dazu sind straßenbezogenen Wärmeliniendichten für den Hauptort Ebelsbach in 

Abbildung 35 zu sehen. Auch hier liegen die meisten Straßenzüge im Bereich zwischen 0 und 

1.000 kWh/(Trm*a), was vor allem auf die dortige Wohnbebauung zurückzuführen ist. Im 

Quartier Ebelsbach Gewerbegebiet sowie in den Straßenzügen Weingartenstraße, Hain-

straße und in Teilen der Stettfelder Straße erreichen die Wärmeliniendichten Werte zwischen 

1.001 und  1.500 kWh/(Trm*a). Der Straßenzug mit der höchsten Wärmeliniendichte im Be-

reich zwischen 1.501 und 2.000  kWh/(Trm*a) befindet sich in der Georg-Schäfer-Straße zwi-

schen Steinbacher Weg und Badergasse. 








































































































































































































































